
5/2006 | 15.06.2006
PKV PUBLIK
Informationen des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V.

Auf seiner Mitgliederversammlung in
Berlin konnte der Verband der privaten
Krankenversicherung e.V. (PKV) zwei
prominente Festredner begrüßen: Der
Präsident der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), Jochen
Sanio, bescheinigte der Branche wirt-
schaftliche Stabilität und eine gute
Zusammenarbeit mit seiner Behörde.
Der Präsident des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfG), Prof. Dr. Hans-Jürgen
Papier, plädierte für eine stärkere
Ausrichtung der Sozialsysteme an Gene-

rationengerechtigkeit und Eigenverant-
wortung. Die Versammlung stand unter
dem Eindruck der Koalitionsgespräche
über Reformen im Gesundheitswesen.
Der PKV-Vorsitzende Reinhold Schulte
betonte, dass sich dabei das Motto „Mehr
Freiheit wagen“ aus der Regierungs-
erklärung der Bundeskanzlerin durch-
setzen müsse. Schulte erklärte, Deutsch-
land brauche nicht weniger, sondern
mehr private Krankenversicherung sowie
eine neue Balance von Umlageverfahren
und Kapitaldeckung. > Seite 51

„Gemeinwesen nicht überfordern“
Der Präsident des Bundesverfassungsge-

richts, Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier,

erklärte vor der PKV-Mitgliederver-

sammlung, dass sich der Sozialstaat

künftig stärker um eine angemessene

Lastenverteilung zwischen den Genera-

tionen kümmern müsse. > Seite 53

Kooperation von Branche und BaFin
Ebenfalls auf der Versammlung lobte der

Präsident der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin), Jochen

Sanio, die gute Zusammenarbeit mit 

der PKV. > Seite 55

PKV-Neuzugang weiter rückläufig  
Der Neuzugang in die private Kranken-

vollversicherung lag 2005 um 30 Prozent

unter Vorjahresniveau: Auswirkung der

außerordentlichen Anhebung der Versi-

cherungspflichtgrenze 2003. > Seite 56

Schutz in Schieflage gewährleistet
Die Medicator AG steht zur Betreuung

von Versicherten bereit, deren PKV-

Unternehmen in wirtschaftliche Schwie-

rigkeiten gerät. Zu befürchten steht ein

solcher Fall aktuell aber nicht. > Seite 58  

PKV fördert „mach’s mit“-Kampagne
Die PKV setzt das Engagement in der

Aids-Prävention fort: Mit ihrer Unter-

stützung konnte jetzt eine neue Plakat-

serie der erfolgreichen „mach’s mit“-

Kampagne gestartet werden. > Seite 59

Gesundheit braucht Innovation
Man kann nicht nur auf Kostendeckelung

setzen, meint Dr. Andreas Barner, Vor-

standsvorsitzender des Verbandes For-

schender Arzneimittelhersteller. > S. 60

Außerdem in dieser Ausgabe
Brief aus Berlin und Köln   > Seite 50 +++
Impressum   > Seite 60

PKV-Mitgliederversammlung: Prominente 
Gäste in gesundheitspolitisch spannender Zeit

Verband  de r  p r i va ten
Krankenve rs i che rung  e .V.

Jochen Sanio, BaFin-Präsident Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, BVerfG-Präsident
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Wie man hört, haben die an den Koali-

tionsgesprächen über die Gesundheits-

reform beteiligten Politiker ihren Urlaub

in diesem Jahr erst ab August eingeplant.

Der Juli, so heißt es, stehe damit noch als

„Reserve“ zur Verfügung: Für den Fall,

dass eine Einigung nicht – wie von der

Bundesregierung offiziell angestrebt –

bereits im laufenden Monat Juni gelingt.

Dass dieser Zeitplan ins Wanken gerät,

scheint angesichts der parallel anste-

henden Verhandlungen von Union und

SPD über keine geringeren Themen als die

Föderalismusreform, die geplante Novel-

lierung der Unternehmensbesteuerung

sowie den Bundeshaushalt in der Tat nicht

ausgeschlossen. Erste Stimmen aus der

Koalition haben gar schon die Fortsetzung

der Beratungen bis in den Herbst hinein

gefordert.

Und dann gibt es ja noch jene, die

vermuten,die Bundesregierung zögere die

Verkündung von eigentlich längst verein-

barten Reforminhalten absichtlich hinaus:

In der Erwartung, eine für die deutsche

Mannschaft erfolgreich verlaufende

Fußball-Weltmeisterschaft könne die

beseelte Bevölkerung unempfindlich auch

für schmerzliche Eingriffe machen.

Dass so etwas geht, hat man vor 16 Jahren

gesehen, als im entsprechenden Fußball-

freudentaumel ganz unterging, wie die

Deutsche Einheit nicht etwa aus der

Portokasse, sondern maßgeblich über die

sozialen Sicherungssysteme finanziert

wurde.Was aber erstens mit ein Grund für

die Probleme ist, vor denen diese Systeme

heute stehen, während sich zudem zwei-

tens die aktuelle deutsche Elf zuletzt fast

noch reformbedürftiger präsentiert hat als

unser Gesundheitswesen.

Ganz gleich, wie nun die Gespräche und

die Bekanntgabe der Ergebnisse in der

Öffentlichkeit terminiert werden: Am

wichtigsten ist, dass sich die Reform

inhaltlich an der von Bundeskanzlerin

Angela Merkel in ihrer Regierungser-

klärung ausgegebenen Devise „Mehr 

Freiheit wagen“ orientiert. Darauf hat

auch der Vorsitzende des PKV-Verbandes

Reinhold Schulte auf der Mitgliederver-

sammlung Ende Mai hingewiesen,über die

in diesem Heft ausführlich berichtet wird.

Es komme in den Reformgesprächen jetzt

darauf an, so Reinhold Schulte während

der Tagung weiter, dass bei der Suche nach

einem „dritten Weg“ nicht aus Gründen

der politischen Gesichtswahrung untaug-

liche Kombinationen der beiden politi-

schen Ursprungsmodelle „Bürgerversi-

cherung“ und „Gesundheitsprämie“

konstruiert werden. Denn die Nachteile

zweier ungeeigneter Modelle zu kombi-

nieren, werde nicht zu einer guten,

sondern zu einer schlechten Reform

führen und die Gefahr eines „gesundheits-

politischen Hartz IV“ herauf beschwören.

Angesichts der demografischen und medi-

zinisch-technischen Entwicklung wird

eine nachhaltige Reform des Gesund-

heitswesens nicht um eine Konzentration

des Leistungskatalogs der gesetzlichen

Krankenversicherung (GKV) herum-

kommen. Nur wenn sich die GKV auf ihre

Kernaufgaben besinnt, wird sie den medi-

zinischen Fortschritt in den zentralen

Bereichen der Versorgung auch in

Zukunft für alle Bürger bereitstellen

können.

Die Vorschläge der PKV zur Konzentra-

tion des GKV-Leistungskatalogs liegen

auf dem Tisch. Sie reichen von der sachge-

rechten Steuerfinanzierung bis hin zu

Überlegungen, ganze Leistungsbereiche

wie Zahnersatz und Zahnbehandlung,

Krankengeld und private Unfälle kapital-

gedeckt in der PKV abzusichern. Bei

Umsetzung dieses Konzepts könnte der

GKV-Beitragssatz um fünf Prozentpunkte

sinken, wodurch Spielraum für die teils

obligatorische, teils freiwillige private

Zusatzvorsorge entstehen würde.

Egal, wann wir die Ergebnisse der Koali-

tionsberatungen erfahren, wann oder wo

die Politiker Urlaub machen und wie weit

die deutsche Mannschaft bei der Fußball-

WM kommt:Wir brauchen in Deutschland

nicht weniger, sondern mehr private 

Krankenversicherung. L

Brief aus Berlin und Köln

PKV Publik 5/2006
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Mitgliederversammlung 2006: Das deutsche Gesundheitswesen 
braucht nicht weniger, sondern mehr private Krankenversicherung
Auf seiner Jahrestagung in Berlin plädierte der Verband der privaten Krankenversicherung e.V. mit großem Nachdruck für
ein neues Verhältnis von gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
müsse auf ihre Kernaufgaben konzentriert werden. Nur so könne die GKV angesichts der demografischen Entwicklung auch
in Zukunft den medizinisch-technischen Fortschritt in den Kernbereichen der Medizin für alle bereitstellen.

Der Vorsitzende des PKV-Verbandes,

Reinhold Schulte, warnte die große 

Koalition in seiner Rede davor, die private

Krankenversicherung im Rahmen der

geplanten Gesundheitsreform zu schwä-

chen. Dies werde kein einziges struktu-

relles Problem in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung lösen, sondern einen für

die künftige Leistungsfähigkeit des deut-

schen Gesundheitssystems zunehmend

wichtigeren Träger aufs Spiel setzen.

Weder ideologische Gründe noch kurzfris-

tiger Finanzbedarf rechtfertigten einen

solchen Angriff auf die Existenz der PKV.

In Anbetracht des drohenden Milliarden-

defizits in der GKV überböten sich derzeit

vor allem viele SPD-Politiker – an ihrer

Spitze die Bundesgesundheitsministerin –

mit Vorschlägen, wie die Privatversi-

cherten zur Kasse gebeten werden können.

„Für diese Vorschläge gibt es weder eine

sachliche Rechtfertigung noch eine recht-

liche Grundlage. Das Krankenversiche-

rungssystem würde dadurch weder nach-

haltiger noch generationengerechter“, so

Schulte vor den Vertretern der knapp 

50 PKV-Mitgliedsunternehmen und zahl-

reichen Gästen.

Keine Belastung der Privatpatienten
Im Einzelnen lehnte der Verbandsvorsit-

zende eine erneute Anhebung der Versi-

cherungspflichtgrenze ebenso entschieden
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Verbandsvorsitzender Reinhold Schulte

ab wie die Einbeziehung der PKV in den

Risikostrukturausgleich. Durch die außer-

ordentliche Grenzanhebung im Jahr 2003

um 450 Euro monatlich auf inzwischen

3.937,50 Euro sei die Wahlfreiheit für die

freiwillig GKV-Versicherten dramatisch

eingeschränkt worden und das Neuversi-

cherungsgeschäft im Angestelltenbereich

so gut wie zum Erliegen gekommen.

„Auch eine Einbeziehung von PKV-Versi-

cherten in den Risikostrukturausgleich ist

weder systematisch zu begründen, noch

kann dafür eine Rechtsgrundlage ge-

schaffen werden. Privatversicherte, die in

der PKV bereits risikoäquivalente

Beiträge zahlen, würden dadurch doppelt

zur Kasse gebeten“, so Schulte.

Die von der Gesundheitsministerin gefor-

derte einheitliche Vergütung für die

Behandlung von GKV- und PKV-Versi-

cherten sei nichts anderes als eine 

Bürgerversicherung durch die Hintertür.

„Die Unterschiede im Service zwischen

GKV- und PKV-Versicherten sind doch

Ehrengäste Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier und Jochen Sanio
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weder der PKV noch den Ärzten anzu-

lasten: Dies ist ausschließlich Ergebnis der

politisch zu verantwortenden restriktiven

Budgetierung in der GKV. Ohne den

Mehrumsatz der Privatversicherten wäre

die flächendeckende, qualitativ hochwer-

tige Breitenversorgung sowohl im ambu-

lanten wie im stationären Bereich

gefährdet.“

Freiheitsmotto der Kanzlerin umsetzen
Eine Einbeziehung von PKV-Versi-

cherten in das so genannte Fonds- oder

Kauder-Modell lehnte Schulte strikt ab.

Die vom Fonds auszuzahlenden Pauschal-

prämien deckten die risikogerecht kalku-

lierten Prämien in der PKV bei weitem

nicht ab. Durch den von fast allen Privat-

versicherten zusätzlich zu zahlenden

Differenzbetrag käme es zu einer unzu-

mutbaren Mehrbelastung, die von vielen

nicht zu schultern wäre.

„Die Gesundheitsreform ist der Grad-

messer für die künftige Politikrichtung in

Deutschland.An ihr wird deutlich werden,

ob wir in Zukunft noch mehr Staat und

Einheitslösungen oder ob wir mehr

Entscheidungsfreiheiten und Eigenver-

antwortung haben werden. Das Motto der

Bundeskanzlerin für ihre Regierungsar-

beit ‚Mehr Freiheit

wagen‘ kann im

Gesundheitswesen

konsequenterweise

nur bedeuten: mehr,

und nicht weniger

private Krankenver-

sicherung“, erklärte

Reinhold Schulte.

Prominente 
Gastredner
Vor dem Verbands-

präsidenten hatten

bereits zwei promi-

nente Gastredner zu

den Delegierten gesprochen: Der Präsi-

dent der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BaFin), Jochen Sanio,

bescheinigte den privaten Krankenversi-

cherern wirtschaftliche Stabilität und eine

gute Zusammenarbeit mit seiner Behörde.

Verbraucherschutz und Solvenzaufsicht,so

Sanio, müssten sich zunehmend an unter-

nehmensindividuellen Umständen und

Risiken orientieren: „Wie sehr die Kunden

darauf vertrauen können, dass ihre

Verträge erfüllt werden, hängt schließlich

von der Lage des einzelnen Krankenversi-

cherungsunternehmens ab“, so der BaFin-

Präsident. (Ausführlich dazu Seite 55)

Der Präsident des

Bundesverfassungs-

gerichts, Prof. Dr.

Hans-Jürgen Papier,

betonte, dass sich der

Sozialstaat künftig

stärker um eine

angemessene Lasten-

verteilung zwischen

den Generationen

kümmern müsse. Zu-

gleich machte Papier

deutlich, dass die in

der PKV für die 

steigenden Gesund-

heitskosten im Alter

angesammelten Alte-

rungsrückstellungen der Versicherten 

dem Eigentumsschutz unterliegen. Der

Präsident des Bundesverfassungsgerichts

betonte außerdem, dass Eigenverant-

wortung und Sozialstaatlichkeit kein

Gegensatzpaar bildeten: Der Sozialstaat

müsse – zum Wohle des Einzelnen wie des

Ganzen – seine Grenzen kennen und

dürfe sich nicht hoffnungslos zulasten

künftiger Generationen überfordern.

(Ausführlich dazu Seite 53)

Politik entschuldigt, Medien präsent
Der besondere Charakter der Mitglieder-

versammlung ließ sich aber nicht nur

daran festmachen, wer gekommen,

sondern auch daran, wer fern geblieben

war: Sonst regelmäßig zu Gast auf 

PKV-Veranstaltungen, hatten sich die

gesundheitspolitischen Experten der

Volksparteien diesmal gemeinschaftlich

entschuldigen lassen: Weil sie selbst in

diesen Tagen von einer Beratung in die

nächste eilen – und weil sich die Koalitio-

näre standhaft an das selbst auferlegte

Schweigegelübde halten.Was die privaten

Krankenversicherer zu sagen hatten,

werden Union und SPD aber gewiss

mitbekommen haben: Die Mitgliederver-

sammlung wurde in Ausschnitten vom

Fernsehsender Phoenix übertragen und in

zahlreichen regionalen und überregio-

nalen Zeitungen behandelt. sc

PKV-Vorstandsmitglieder Günter Dibbern, Josef Beutelmann, Uwe Laue, Prof. Dr. Ernst-Wilhelm Zachow,
Dr. Ulrich Rumm (v.l.n.r.)

Großes Medieninteresse auf der Pressekonferenz im Rahmen der Versammlung
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Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Papier

„Gemeinwesen nicht zu Lasten künftiger Generationen überfordern“
Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, beschäftigte sich in seinem Festvortrag vor der
PKV-Mitgliederversammlung mit dem Thema „Gestaltungsmöglichkeiten des Gesetzgebers im Bereich der sozialen
Sicherung – Sozialpolitik zwischen Solidarität und Subsidiarität“. Nachfolgend Auszüge aus dieser viel beachteten Rede:

„Solidarität und Subsidiarität – nach

meinem Verständnis handelt es sich hierbei

nicht etwa um ein unvereinbares Gegen-

satzpaar. Richtig verstanden ergänzen sich

beide Prinzipien vielmehr gegenseitig. Der

Ausgangspunkt ist hierbei das Prinzip der

Subsidiarität. Deren klassische und noch

immer aktuelle Formel findet sich schon in

der so genannten Sozialenzyklika

‚Quadragesimo anno‘ des Papstes Pius XI.

aus dem Jahr 1931, wonach ‚dasjenige, was

der Einzelmensch aus eigener Initiative

und mit seinen eigenen Kräften leisten

kann, ihm nicht entzogen und der Gesell-

schaftstätigkeit zugewiesen werden darf‘.

Dieser Gedanke aus der katholischen Sozi-

allehre steht durchaus im Gleichklang mit

der freiheitlichen Ausrichtung des Grund-

gesetzes, die es der Sozialpolitik und dem

Sozialgesetzgeber aufgibt,den Umfang des

öffentlich-rechtlichen Sozialwesens stets

neu und kritisch zu überdenken und an die

aktuellen Anforderungen des sozialstaat-

lich gebotenen Schutzes anzupassen. Inso-

weit schlägt die Stunde des Prinzips der

Solidarität dann – aber eben auch erst dann

–, wenn der Einzelne mit einer Aufgabe

überfordert ist und er deshalb der Unter-

stützung durch die Gemeinschaft bedarf.

Sozialstaat und Abgabenstaat
Eine derartige Aussage hat ihre Berechti-

gung im Übrigen nicht nur mit Blick auf

das freiheitliche Menschenbild des Grund-

gesetzes, sondern auch mit Blick auf den

gerne verdrängten Zusammenhang

zwischen dem Sozialstaat und seinem

ungeliebten Bruder, dem Abgabenstaat.

Das in den über fünfeinhalb Jahrzehnten

der Bundesrepublik Deutschland erreichte

Steuern oder sei es über Sozialversiche-

rungsbeiträge. Die Organisation und

Finanzierung der sozialstaatlichen Auf-

gaben in der Form von Versicherungen mit

Pflichtmitgliedschaft und mit den entspre-

chenden Beitragspflichten – wie in der

gesetzlichen Krankenversicherung – sind

der wichtigste praktische Anwendungsfall

dieser einfachen Wahrheit. Die Gewähr-

leistung einer sozialen Rechtsordnung hat

also ihren Preis.

Zwar ist der Glaube, dass jede Geldeinheit

dadurch ‚veredelt‘ wird, dass sie den

privaten Haushalten entzogen und durch

öffentliche Kassen geleitet wird, schon seit

längerem erschüttert. Praktische Konse-

quenzen aus dieser Einsicht sind jedoch

bisher eher nur punktuell gezogen worden.

Ein Gegensteuern, insbesondere im

Niveau der sozialen Sicherung beruht auf

einem lange Zeit stetig wachsenden Wohl-

stand des Landes. Aktuell auftretende

oder jedenfalls geltend gemachte

Wünsche und Bedürfnisse konnten

hierbei aktuell befriedigt werden, weil und

solange das wirtschaftliche Wachstum

immer neue Finanzmittel zur Verteilung

und Umverteilung nachschob. Dieser

Expansion insbesondere auch des Sozial-

staats ist allerdings schon seit einiger 

Zeit die ökonomisch-finanzielle Grund-

lage entzogen. Auch der – ohnehin

bedenkliche – Weg über eine zunehmende

Kreditfinanzierung staatlicher Aufgaben

kann dies nicht länger verdecken. Damit

tritt in aller Nüchternheit ein im Grunde

trivialer Zusammenhang hervor: Der

Sozialstaat kann nur geben, was der Abga-

benstaat zuvor genommen hat, sei es über



Bereich der Sozialversicherung, ist aller-

dings nicht nur eine Frage des gesetzgebe-

rischen Willens und der Kraft zur politi-

schen Gestaltung, sondern wirft – zum Teil

– auch schwierige verfassungsrechtliche

Fragen auf. (…)

Die zeitliche Dimension des 
Sozialstaatsprinzips
Bislang wurden Fragen der sozialen

Gerechtigkeit vor allem – oder gar

ausschließlich – als Fragen des sozialen

Ausgleichs in der Gegenwart angesehen;

aktuelle Sicherungsbedürfnisse wurden

aktuell befriedigt. Damit einher ging über

Jahrzehnte ein gewaltiger Ausbau des

Sozialstaats. Unsere Gesellschaft und mit

ihr der Sozialstaat haben dabei aber schon

seit längerem über ihre Verhältnisse

gelebt. Wenn deshalb heute die Erhaltung

und die Finanzierung der sozialen Siche-

rungssysteme zu einer erheblichen Last

für unser Gemeinwesen geworden sind, so

ist das nur die eine Seite des Problems. Die

andere Seite ist, dass diese Last zuneh-

mend den jüngeren Menschen aufge-

bürdet oder auf nachkommende Gene-

rationen verschoben wird. Der Sozialstaat

wird sich deshalb künftig nicht mehr nur

um einen sozialen Ausgleich in der Gegen-

wart bemühen müssen, sondern auch um

eine angemessene Lastenverteilung

zwischen den Generationen. Zur

bisweilen so bezeichneten ‚Generation

der Erben‘ zu gehören,wird andernfalls zu

einer schwer zu schulternden Belastung.

(…)

Die freiheitliche Dimension 
des Sozialstaatsprinzips
Der zweite Punkt betrifft einen Aspekt,

den ich als die freiheitliche Dimension des

Sozialstaatsprinzips bezeichnen möchte.

Das Grundgesetz geht – ich habe das

bereits dargestellt – von der Eigenverant-

wortung und von der Selbstbestimmung

des Menschen aus, sowohl als Grundlage

seiner persönlichen Entfaltung als auch als

Grundlage seiner sozialen Beziehungen.
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An der Spitze der Verfassung stehen

deshalb das Bekenntnis zur Unantastbar-

keit der Würde des Menschen und der

Grundrechtekatalog mit seinen Gewähr-

leistungen von Freiheits- und Menschen-

rechten. Auch die Funktion des Sozial-

staats darf nicht losgelöst von dieser

freiheitlichen Grundlage und Ausrichtung

der Verfassung gesehen werden. Der Sozi-

alstaat kann – und sollte – schon deshalb

keine Vollversicherung und keinen

Lebensplan bieten, weder für den

Einzelnen noch für die Gesellschaft insge-

samt. Der Sozialstaat muss den Menschen

vielmehr diejenigen elementaren Risiken

abnehmen, die er allein nicht tragen kann.

Aber der Sozialstaat muss auch – zum

Wohle des Einzelnen wie des Ganzen –

seine Grenzen erkennen.

Ausgangsbedingungen beruhen. Die

Herstellung von Chancengleichheit zielt

deshalb auf einen gewissen Ausgleich in

den Voraussetzungen, die für einen

späteren Erfolg besonders wichtig sind,

zum Beispiel Bildung und berufliche

Ausbildung. Das Prinzip der Chancen-

gleichheit scheint mir jedenfalls diejenige

Formel zu sein, die einem Sozialstaat auf

freiheitlicher Grundlage am ehesten

entspricht und die die beiden Grundwerte

‚Freiheit‘ und ‚Gleichheit‘ miteinander

‚versöhnt‘.

Orientierung an ökonomischen 
und gesellschaftlichen Realitäten
Man hat einmal gesagt, der Sozialstaat mit

seinem Kern, der Sozialversicherung, sei

ein ‚Geschenk des deutschen Volkes an die

Welt‘. Mit einem solchen ‚Geschenk‘ wird

man nicht zuletzt als Gesetzgeber vorsich-

tig und behutsam umzugehen haben. Die

Sozialstaatlichkeit stellt auch einen wesent-

lichen Teil der nationalen Identität

Deutschlands dar, so dass man ihre Bedeu-

tung für den sozialen Zusammenhalt und

die innere Einheit des Landes nie aus den

Augen verlieren darf.Aber zu beachten gilt

es auch, dass die Werte des deutschen Sozi-

alstaats letztlich nur dann für die Zukunft

bewahrt werden können, wenn sich unser

Gemeinwesen an den ökonomischen und

an den gesellschaftlichen Realitäten der

Zeit orientiert und sich nicht hoffnungslos

überfordert – gerade auch zu Lasten künfti-

ger Generationen.

Erbe und Verpflichtung des deutschen

Sozialstaats werden wir deshalb nur

gerecht, wenn wir zur Veränderung bereit

sind, gegebenenfalls unter Neujustierung

des Verhältnisses von Solidarität einerseits

und Subsidiarität und Eigenverantwor-

tung andererseits. Inwieweit es gelingt,

dies vor allem auch den Bürgern und

Wählern zu vermitteln, und zwar

möglichst umgehend und vollständig, wird

ausschlaggebend sein auch für die politi-

sche Stabilität unseres Gemeinwesens.“

Der PKV-Vorsitzende Reinhold Schulte dankt dem Präsidenten des
Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr. Papier für dessen Vortrag

Eigenverantwortung und Sozialstaatlich-

keit bilden – genauso wenig wie Subsidia-

rität und Solidarität – kein Gegensatzpaar.

Eigenverantwortung und Sozialstaatlich-

keit verbinden sich vielmehr im Prinzip

der Chancengleichheit. Das Prinzip der

Chancengleichheit geht von der freien

Entfaltung der Bürger aus und akzeptiert

Unterschiede im – beispielsweise beruf-

lichen oder wirtschaftlichen – Erfolg. Das

Prinzip der Chancengleichheit erkennt

aber auch an, dass Unterschiede im Erfolg

nicht nur auf Unterschieden in der Leis-

tung und in der Einsatzbereitschaft,

sondern häufig auch auf unterschiedlichen
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Jochen Sanio

„Branche und Aufsicht arbeiten gut zusammen“
Der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Jochen Sanio, bescheinigte der PKV eine gute
Kooperation mit seiner Behörde. In seinem Vortrag auf der Hauptversammlung des PKV-Verbandes zum Thema
„Risikoorientierte Aufsicht über private Krankenversicherungsunternehmen“ machte Sanio dies unter anderem an der
Entwicklung des so genannten AUZ-Verfahrens zur Rechnungszinsermittlung fest:

„Die Kapitalerträge waren in den vergan-

genen Jahren immer weiter gesunken. Da

stellte sich zum einen die Frage, wie man

nachweisen kann, dass ein Unternehmen in

der Lage ist, den vorgeschriebenen Höchst-

rechnungszins noch zu verwenden. Zum

anderen standen wir vor der Aufgabe, bei

den Unternehmen, die den vorgeschrie-

benen Rechnungszins nicht mehr

anwenden konnten, einen angemessenen

niedrigeren Höchstzins zu bestimmen. Wir

hätten natürlich vorschlagen können, den

zulässigen Höchstsatz von derzeit 3,5

Prozent pauschal für alle Krankenversi-

cherer abzusenken. Das wäre der sichere

Weg gewesen – und der bequeme, denn der

Verwaltungsaufwand wäre für uns minimal

gewesen. Doch es gab ein entscheidendes

Gegenargument: Das Anlagenmanagement

in den einzelnen Unternehmen hat deutlich

unterschiedliche Ergebnisse erbracht. Den

Zins pauschal abzusenken,hätte zusätzliche

Prämienerhöhungen zur Folge gehabt –

zulasten aller Versicherten. Wir können

nachvollziehen, dass Sie das nur akzep-

tieren, wenn es unbedingt erforderlich ist.

So ging es also nicht. Stattdessen haben wir

uns damit einverstanden erklärt, dass die

Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) unter

Mitwirkung des PKV-Verbands ein zweistu-

figes Verfahren entwickelt, mit dem sich für

jedes einzelne Unternehmen ermitteln

lässt, welchen Zinssatz es erreichen kann.

Der Fachterminus lautet ‚aktuarieller

Unternehmenszins‘; das Ganze läuft daher

unter der Bezeichnung AUZ-Verfahren.Ich

nenne es schlichtweg einen weiteren

Baustein in unserem risikoorientierten

Aufsichtssystem. Mit diesem Verfahren

ermittelt Ihr Verantwortlicher Aktuar, ob

dung abnehmen, welcher Rechnungszins

der richtige ist. Das AUZ-Verfahren liefert

zwar unter Umständen einen neuen

Höchstsatz, ob das Unternehmen diesen

Rahmen aber auch ausschöpfen soll,

entscheidet der Verantwortliche Aktuar.

Die Hauptarbeit an diesem Verfahren 

haben Sie geleistet, meine Damen und Her-

ren, genauer gesagt: die Mathematiker und

Kapitalanleger unter Ihnen. Dennoch trägt

das Verfahren auch die Handschrift der 

BaFin. Wir haben es tatsächlich geschafft,

unsere ursprünglich recht unterschied-

lichen Vorstellungen unter einen Hut zu

bringen. Das AUZ-Verfahren ist ein gutes

Beispiel dafür, wie gut Branche und Auf-

sicht zusammenarbeiten – und vor allem,

wie fruchtbar sie zusammenarbeiten. (…)

Auch wenn wir die Zukunft nicht kennen:

Wir müssen versuchen, ihr in der Gegen-

wart so gut es geht den Weg zu bereiten,

denn wir werden in ihr leben müssen.

Dieser Weg muss ein Weg der Vernunft

sein, ein Weg, den wir nur gemeinsam

gehen können. Wir schützen die Verbrau-

cher, indem wir ihre Ansprüche sichern,

und sorgen gleichzeitig dafür, dass sich die

Kosten, die dadurch entstehen, in einem

angemessenen Rahmen bewegen. Ihre

Unternehmen profitieren davon, dass

Bürger – und Politiker – Ihrer Branche

weiterhin vertrauen. So stelle ich mir die

Zukunft vor. Aber vielleicht ist es besser,

nach der Devise zu leben: ‚Nimm das

Schlimmste an, und sei darauf gefasst,

enttäuscht zu werden.‘ Mit dieser Art

Enttäuschung – besonders wenn sie groß

genug ausfällt – könnten Sie sicher ebenso

gut leben wie ich.“ 

Ihr Unternehmen angesichts seiner indivi-

duellen Anlagenmischung und auf der

Basis fundierter Kapitalmarktprognosen

den bisherigen Rechnungszins erreichen

kann – und das mit einem ausreichenden

Maß an Sicherheit.Auf Stufe eins werden in

einem standardisierten Verfahren zunächst

die Unternehmen ermittelt, bei denen der

Rechnungszins mit sehr großer Wahr-

scheinlichkeit erreicht werden kann. Die

anderen Unternehmen müssen uns dann in

einem modifizierten Verfahren unter

Berücksichtigung von unternehmensspezi-

fischen Besonderheiten darlegen, wie hoch

mit 95prozentiger Sicherheit die erzielbare

Rendite ihrer Kapitalanlagen künftig sein

wird. Nur die Krankenversicherer, bei

denen begründete Zweifel daran bestehen,

dass ihre Kapitalanlagen einen aus-

reichenden Ertrag abwerfen, müssen 

ihre Rechnungsgrundlagen entsprechend

anpassen. Das heißt aber nicht, dass wir

dem Unternehmen – und vor allem dem

Verantwortlichen Aktuar – die Entschei-
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lediglich eine Zunahme um 29.700

Personen (0,6 Prozent) gegenüber 2004

(4,804 Mio.).

1,297 Mio. Personen (Vorjahr: 1,263 Mio.)

hatten eine Krankentagegeldversicherung

abgeschlossen, ohne bei demselben Versi-

cherungsunternehmen auch eine Vollversi-

cherung zu haben. Die Mehrzahl dieser

Personen dürfte die Versicherung zusätz-

lich zum Grundschutz in der gesetzlichen

Krankenversicherung gewählt haben. In

der Auslandsreisekrankenversicherung

stieg die Zahl der Versicherten um 330.400

Personen. Für Auslandsaufenthalte hatten

fast 26,906 Mio. Personen eine kurzfristige

Versicherung, die tageweise bezahlt wird,

oder eine Jahrespolice abgeschlossen.

Mit 109.400 Personen lag der Nettoneu-

zugang in der Krankheitsvollversicherung

2005 um fast 30 Prozent geringer als im

Vorjahr (149.000 Personen). Damit wirkt

sich die außerordentliche Anhebung der

Versicherungspflichtgrenze im Jahr 2003

bereits im dritten Geschäftsjahr für die

PKV ausgesprochen negativ auf den

Neuzugang aus. Insgesamt waren zum

Jahresende 8,369 Mio. Personen privat

vollversichert. Fast zwei Mio. Personen

hatten neben ihrer privaten Krankheits-

vollversicherung auch eine Krankentage-

geldversicherung bei demselben Versiche-

rungsunternehmen abgeschlossen.

In der privaten Pflegepflichtversicherung

wurden Ende 2005  9,190 Mio. versicherte

Personen gezählt (Vorjahr: 9,118 Mio.).

Der Versichertenbestand und der Nettozu-

wachs in der Pflegepflichtversicherung

weichen von den Daten der Krankenversi-

cherung ab, da hier die Versicherten der

Postbeamtenkrankenkasse und der Kran-

kenversorgung der Bundesbahnbeamten

mitgezählt werden. Dies sind geschlossene

Versichertenkollektive, das heißt es sind

keine Neuzugänge, sondern nur noch

Abgänge zu verzeichnen.

Im Laufe des Jahres wechselten 4.719

Personen in den Sozialtarif der PKV, den

so genannten Standardtarif. Ende 2005

waren damit dort 19.829 Personen versi-

chert. In diesem Tarif sind die Leistungen

mit denen der gesetzlichen Krankenver-

sicherung vergleichbar, der Beitrag ist auf

den durchschnittlichen Höchstbeitrag der

gesetzlichen Krankenversicherung (2005:

473,82 Euro/Monat) begrenzt. Liegt der

Beitrag eines Versicherten kalkulatorisch

über dieser Grenze, wird er auf den

genannten Betrag gekappt. Eine solche

Kappung musste 2005 nur bei 1.137 Versi-

cherten vorgenommen werden.

Hoher Zugang in Zusatzversicherung
Der Bestandszuwachs in der Zusatzversi-

cherung steigerte sich nach einem überaus

erfolgreichen Jahr 2004 noch einmal.

Insgesamt gab es 2005  17,968 Mio. private

Zusatzversicherungen – das waren 1,827

Mio. mehr als im Vorjahr (16,141 Mio.).

Der hohe Neuzugang in der Zusatzversi-

cherung lässt sich durch zwei Aspekte

erklären: Einerseits haben die anhaltende

Diskussion über die künftige Reform der

gesetzlichen Krankenversicherung sowie

bereits erfolgte Leistungskürzungen eine

gewisse Verunsicherung in der Bevöl-

kerung über die künftige Absicherung im

Krankheitsfall bewirkt. Eine Zusatzversi-

cherung erscheint vielen deshalb heute

notwendiger als bisher. Andererseits ist

gesetzlich Versicherten der Abschluss

einer Zusatzversicherung durch die im

Januar 2004 eingeführten Kooperationen

zwischen gesetzlichen und privaten Kran-

kenversicherungen erleichtert worden.

Ambulante Zusatzversicherung weiterhin
Spitzenreiter
Besonders reger Nachfrage erfreute sich

die ambulante Zusatzversicherung mit

einem Zuwachs von 1,291 Mio. Versi-

cherten beziehungsweise 20,9 Prozent.

Insgesamt hatten sich damit bis Ende 2005

7,472 Mio. Personen (Vorjahr: 6,181 Mio.)

für diese Versicherungsart entschieden.

Gemessen daran war das Interesse an einer

Zusatzversicherung für Wahlleistungen im

Krankenhaus eher gering: Der Bestand

von 4,834 Mio. Ende des Jahres bedeutet

PKV-Geschäftszahlen 2005: Die Zusatzversicherung bleibt Zusatzgeschäft
Der Neuzugang in die private Krankenvollversicherung ist erneut zurückgegangen, während die Zusatzversicherung
wieder deutlich hinzugewonnen hat. Gemessen an den Beitragseinnahmen ist die Bedeutung der Zusatzversicherung aber
konstant. Wichtigste Säule der PKV bleibt die Vollversicherung.

Beitragseinnahmen nach 
Versicherungsarten
Insgesamt in Mio. Euro
Angaben in Prozent

Besondere 
Versicherungsarten

Pflegepflichtversicherung

Sonstige selbständige
Teilversicherung

Krankenhaustagegeld-
versicherung

Krankentagegeld-
versicherung

Krankheitsvollversicherung

24.740,7
26.413,0

rd. 27.310

2,0

2,0
2,2

12,4

12,4
12,4

7,5

7,1
7,1

3,1

2,9
2,6

4,2

4,0
3,8

70,8

71,6
71,9

2003 2004 2005
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Kapitalrücklagen von über 100 Mrd. Euro
Die Alterungsrückstellungen überstiegen

2005 die Grenze von 100 Mrd. Euro. Ende

des Jahres enthielt der Kapitalstock insge-

samt rund 103 Mrd.Euro.Das sind 9,2 Mrd.

Euro (9,8 Prozent) mehr als im Vorjahr. In

der Krankenversicherung wurden die

Alterungsrückstellungen bis Ende 2005

auf etwa 88 Mrd. Euro erhöht, in der Pfle-

gepflichtversicherung auf etwa 15 Mrd.

Euro. Die Alterungsrückstellungen

werden durch Zuführungen aus den

Beitragseinnahmen und Kapitalerträgen

gebildet, damit die Versicherungsbeiträge

nicht aufgrund des Älterwerdens der

Versicherten steigen.

Die Gesamtaufwendungen, das heißt die

Summe aus den ausgezahlten Versiche-

rungsleistungen, den Veränderungen der

Schadenrückstellungen, der Zuführung

zur Rückstellung für Beitragsrücker-

stattung und der Zuführung zur Alterungs-

rückstellung, betrugen im Jahr 2005 etwa

30,6 Mrd. Euro. Er

Beitragseinnahmen moderat gestiegen
Die Beitragseinnahmen in der privaten

Krankenversicherung betrugen 2005 rund

25,38 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr

(24,54 Mrd. Euro) war dies ein Anstieg um

fast 840 Mio. Euro bzw. 3,4 Prozent

(Vorjahr:7,2 Prozent). In der Pflegepflicht-

versicherung lag die Beitragseinnahme bei

rund 1,93 Mrd. Euro und damit um etwa 60

Mio. Euro höher als im Vorjahr (1,87 Mrd.

Euro). Insgesamt erhöhte sich die Beitrags-

einnahme um etwa 900 Mio. Euro bezie-

hungsweise 3,4 Prozent auf rund 27,31 Mrd.

Euro. (Siehe Grafik unten links.)

Der Anteil der Krankheitsvollversicherung

an der gesamten Beitragseinnahme stieg

2005 auf 71,9 Prozent (Vorjahr: 71,6

Prozent). Auf die Zusatzversicherung

entfielen ungeachtet des hohen Bestands-

zuganges wie in den beiden Vorjahren 12,4

Prozent der Beitragseinnahme. Die Fokus-

sierung auf die Zusatzversicherung kann

deshalb keinesfalls die Zukunft der

privaten Krankenversicherung sein.

Ambulante Leistungen deutlich teurer
Die ausgezahlten Versicherungsleistungen

stiegen in der Krankenversicherung um

circa 780 Mio. Euro (4,9 Prozent) auf rund

16,8 Mrd. Euro. In der Pflegepflichtversi-

cherung erhöhten sich die Ausgaben um

rund 20 Mio. Euro (3,8 Prozent) auf 550

Mio. Euro. Insgesamt lagen die ausgezahl-

ten Versicherungsleistungen (Kranken-

und Pflegeversicherung) bei 17,35 Mrd.

Euro und damit rund 800 Mio. Euro (4,8

Prozent) über dem Vorjahr. Diese Ent-

wicklung liegt im Trend der Vorjahre.

Der Bereich der ambulanten Leistungen

entwickelte sich überdurchschnittlich,

wobei die Kosten für Heilpraktiker-

behandlung besonders hervorstechen. Letz-

tere fallen zwar absolut gesehen weniger ins

Gewicht, da sie nur einen Anteil von 0,9

Prozent an den gesamten Leistungsaus-

gaben haben, jedoch entfallen auf den 

ambulanten Bereich insgesamt 42,7 Prozent

der Leistungsausgaben. (Zum Anteil der

einzelnen Bereiche an den Ausgaben insge-

samt siehe nebenstehende Grafik.) Die

Kosten für allgemeine Krankenhaus-

leistungen stiegen ebenfalls überdurch-

schnittlich. Erstmals seit dem Jahr 2000 gab

es wieder einen moderaten Anstieg der

Leistungsausgaben für die Wahlleistung

Ein- und Zweibettzimmer in den Kranken-

häusern. Die Zahnleistungen lagen im

Gegensatz zum Vorjahr deutlich unter 

der durchschnittlichen Kostensteigerung.

Lediglich die Kieferorthopädie fällt hier

aus dem Rahmen.

Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Leis-

tungsbereichen entwickelten sich die

Kosten je Versicherten wie folgt:

Ambulante Leistungen + 2,2 %
davon
Arztbehandlung + 3,1 %
Heilpraktikerbehandlung + 8,5 %
Arzneien und Verbandmittel – 0,7 %
Heilmittel + 4,1 %
Hilfsmittel + 0,4 %

Zahnleistungen + 2,6 %
davon
Zahnbehandlung – 0,5 %
Zahnersatz + 4,3 %
Kieferorthopädie + 9,9 %

Stationäre Leistungen + 2,9 %
davon
allgemeine Krankenhausleistungen + 5,6 %
Wahlleistung Unterkunft – 2,5 %
Wahlleistung Arzt + 0,2 %
Ersatz-Krankenhaustagegeld – 3,4 %

Insgesamt + 2,4 %

Aufgliederung der
Versicherungsleistungen
Insgesamt rd. 17,35 Mrd. Euro
Angaben in Prozent

24,1 Arzt ambulant

0,9 Heilpraktiker

10,4 Arzneien und Verbandmittel

3,5 Heilmittel

3,4 Hilfsmittel

5,3 Zahnbehandlung

7,6 Zahnersatz

0,9 Kieferorthopädie

15,1 Allg. Krankenhausleistungen

3,1 Wahlleistung Unterkunft

11,4 Wahlleistung Arzt

4,2 Krankentagegeld

2,9 Krankenhaustagegeld

3,2 Pflegepflicht

1,6 Sonstiges

2,4 Besondere Versicherungsformen

Neben den ausgezahlten Versicherungs-

leistungen erhielten die Versicherten

Beitragsrückerstattungen. Diese sind in

zwei Arten untergliedert: Zum einen

erhalten Versicherte, die über einen

bestimmten Zeitraum keine Rechnungen

eingereicht haben, im vertraglich verein-

barten Umfang Beiträge erstattet.2005 lag

diese Summe wie im Vorjahr bei etwa 840

Mio. Euro. Zum anderen werden Mittel

zur Abmilderung von Beitragserhö-

hungen verwendet. Im Berichtsjahr waren

dies etwa 920 Mio. Euro (Vorjahr: 1,21

Mrd.Euro).Hinzu kommen noch 560 Mio.

Euro in der Pflegepflichtversicherung.
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Medicator AG: Sicherungsfonds für die private Krankenversicherung
Mit dem Inkrafttreten der so genannten Beleihungsverordnung ist im vergangenen Monat das Verfahren zur Schaffung
eines privaten Sicherungsfonds für die private Krankenversicherung (PKV) abgeschlossen worden. Die Medicator AG steht
zur Betreuung von Versicherten bereit, deren Unternehmen in wirtschaftliche Schieflage gerät. 

Dass diese Auffanglösung zum Tragen

kommen muss, ist allerdings nicht

absehbar: Die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gerade

erst bestätigt, dass die PKV-Unternehmen

alle „Stresstests“ bestanden

haben und konkrete Notfälle

nicht zu befürchten sind. Im

Jahre 2003 hatten die privaten

Krankenversicherer die Medi-

cator AG auf freiwilliger Grund-

lage ins Leben gerufen. Die

Branche wollte ihren Ver-

sicherten signalisieren, dass 

ihre Verträge auch im Konkurs-

fall nicht erlöschen können.

Vorausgegangen war seiner-

zeit die Zahlungsunfähigkeit

eines Lebensversicherers, was

ganz generell zu Irritationen

unter Versicherungskunden ge-

führt hatte.

Gesetzgeber schaltet sich ein
Die freiwillige Initiative wurde

kurz danach allerdings vom

Gesetzgeber überholt, der

seinerseits die Schaffung eines

Sicherungsfonds verbindlich

vorschrieb und zu diesem Zweck

die Errichtung eines Sonderver-

mögens bei der Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW) vorsah.

Alternativ eröffnete er aber

auch die Möglichkeit, private

Einrichtungen mit der Funktion

des gesetzlichen Sicherungs-

fonds zu beleihen. Die Medicator AG hat

sich nach Anpassung ihrer Satzung und

der Geschäftsordnung an die gesetzlichen

Vorgaben um diese Beleihung beworben

und mit der am 22. Mai dieses Jahres im

Sicherungsfall aufzubringen. Vorbeu-

gende Zahlungen sind in der Kranken-

versicherung, anders als im Falle der

entsprechenden Auffanglösung der

Lebensversicherer, nicht vorgesehen.

PKV-Mitglieder gehören Fonds an
Alle Mitglieder des Verbands der

privaten Krankenversicherung e.V.

gehören kraft Satzung auch der

Medicator AG an, deren Aktienka-

pital im Alleinbesitz des Verbands

ist. Darüber hinaus steht die Medi-

cator AG auch für Krankenversi-

cherer außerhalb des Verbands

offen, die sich durch Beitrittserklä-

rung anschließen können. In der den

Versicherten bei Vertragsabschluss

auszuhändigenden Verbraucherin-

formation müssen die Krankenver-

sicherer auf ihre Zugehörigkeit zum

Sicherungsfonds hinweisen.

Sollte nun wider Erwarten doch 

ein Krankenversicherer zahlungs-

unfähig werden, kann die BaFin den

gefährdeten Bestand auf die Medi-

cator AG übertragen. Medicator

würde dann wahlweise die Verträge

selbst verwalten oder sie auf die

Krankenversicherungsunternehmen

übertragen. Für die Versicherten

bliebe in jedem Fall eine ständige

Betreuung gewährleistet: Von dem

Einzug der Beiträge und der

Auszahlung der Versicherungs-

leistungen über die Prüfung von

Rechnungen und die Beratung zu

Behandlungsmethoden bis zur Entgegen-

nahme von Anzeigen über Krankenhaus-

aufenthalte oder Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigungen. Sa

einer Milliarde Euro aufrechterhalten

worden.Dies geht weit über den gesetzlich

vorgeschriebenen Rahmen hinaus, der

lediglich 190 Mio. Euro vorsieht. Das

Haftungskapital ist allerdings nur im

Bundesgesetzblatt verkündeten Rechts-

verordnung auch erhalten.

Dabei ist die Haftungsverpflichtung des

freiwilligen Angebots in Höhe von bis zu
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Aids-Aufklärung: PKV unterstützt die neue „mach’s mit“ – Kampagne
25 Jahre nach dem ersten Fachartikel über die Symptome von Aids hat der Erreger HIV weltweit bislang über 25 Millionen
Menschen getötet, weitere rund 40 Millionen sind derzeit infiziert. Das wichtigste Mittel im Kampf gegen die Krankheit ist
die Vorbeugung. In Deutschland ist dabei die PKV besonders stark engagiert.

weitenstarken und wirksamen Massenme-

dien ausbauen. Dazu gehören die bundes-

weite Großflächenplakatierung zum Welt-

aidstag sowie die Schaltung neuer TV- und

Kinospots mit Prominenten wie zum

Beispiel Boris Becker.

Neue Plakatmotive
Für 2006 wurde nun eine völlig neue

Plakatserie auf Basis der bekannten und

erfolgreichen „mach’s mit“-Kampagne

aufgelegt (Beispiele auf dieser Seite). Das

erste Plakatmotiv wurde anlässlich der

Eröffnung der Ausstellung „Liebesleben“

am 19. Mai 2005 in Berlin enthüllt. Die

Ausstellung ist ein weiteres Beispiel für

eine gelungene Ansprache der Ziel-

gruppe. „Liebesleben“ eröffnete im Jahr

2005 in Köln und tourt seitdem mit PKV-

Unterstützung bundesweit durch große

Städte. Sie spricht insbesondere Jugend-

liche zu den Themen Verhütung und

sexuell übertragbare Krankheiten an,

unterstützt aber auch die Lehrkräfte

darin, diese Themen qualifiziert und nach-

haltig in den Unterricht einzubauen. ag

Nach einer Studie der Bundeszentrale für

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in

Köln steigen aber zugleich Kondom-

gebrauch und -absatzzahlen wieder an,

was die Zunahme der Neuinfektionen

etwas abschwächen könnte. Vor allem zu

Beginn einer neuen Beziehung würden

wieder vermehrt Kondome benutzt. Dies

liegt nach Meinung der BZgA auch an der

umfangreichen Präventionsarbeit und

Berichterstattung im Jahr 2005.

Erfolg der Präventionsarbeit
Zu den wichtigsten Partnern der BZgA

gehört der Verband der privaten Kranken-

versicherung e.V., der die Aufklärungs-

arbeit seit 2005 mit 3,4 Millionen Euro

jährlich unterstützt. Die gemeinsamen

Präventionsanstrengungen konzentrieren

sich stark auf konkrete Tipps für den

Schutz vor Ansteckung. Mit der finan-

ziellen Unterstützung durch die PKV

konnte die BZgA ihr Angebot an reich-

Am 5. Juni 1981 erschien in einer US-

amerikanischen Fachzeitschrift ein

Artikel über eine schwere, extrem seltene

Form der Lungenentzündung. Die

Autoren beschrieben als erste den Krank-

heitsverlauf von Aids, auch wenn das HI-

Virus zu der Zeit noch nicht bekannt war.

Experten sind sich darüber einig,dass Aids

noch über Jahrzehnte eine der größten

Bedrohungen der Menschheit bleibt. Für

2005 verzeichnet der Weltaidsbericht der

Vereinten Nationen 4,9 Millionen neue

Infektionen und 3,1 Millionen Todesfälle.

Täglich stecken sich 14.000 Menschen neu

an, einer alle sechs Sekunden.

Auch in Deutschland, wo der erste Fall

einer Erkrankung mit Aids im Jahr 1982

diagnostiziert wurde, ist die Zahl der Aids-

infektionen im vergangenen Jahr erneut

gestiegen. Bundesweit steckten sich nach

Angaben des Robert Koch-Instituts im

Jahr 2005 2.490 Menschen mit HIV an.

Gegenüber 2004, als 2.210 HIV-Neuinfek-

tionen gemeldet wurden, entspricht dies

einem Anstieg um 13 Prozent.
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Dr. Dr. Andreas Barner ist

Vorsitzender des Vorstandes

des Verbands Forschender

Arzneimittelhersteller (VFA)

und Stellv. Sprecher der

Unternehmensleitung von

Boehringer Ingelheim Dr. Dr. Andreas Barner

Zunächst die gute Nachricht: Bis 2009

könnten sich die Therapiemöglichkeiten

für eine ganze Reihe von Krankheiten

erheblich verbessern. Wirksamere Medi-

kamente zur Kontrolle des Blutzucker-

spiegels, neue Mittel gegen Multiple Skle-

rose und Aids, vorbeugende Impfstoffe

gegen Gebärmutterhalskrebs oder

Herpes gehören zu den weit über 300

Entwicklungsprojekten, an denen die

forschenden Arzneimittelhersteller mit

Hochdruck arbeiten. Das stimmt zuver-

sichtlich – für die Patienten,die an solchen

Krankheiten leiden, und auch für die

forschenden Pharmaunternehmen, die in

Deutschland aktiv sind und sich im härter

werdenden weltweiten Wettbewerb

behaupten müssen.

Die Firmen tun viel für Innovationen und

schlagen sich nicht schlecht dabei. Mit

Forschungsausgaben von 11 Mio. Euro

täglich gehört die Pharmabranche zu 

den forschungsintensivsten Industrien in

Deutschland. Die auf dieser Basis entwik-

kelten innovativen Arzneimittel haben

auf vielen medizinischen Gebieten

wesentliche Fortschritte gebracht: Fort-

schreitende rheumatoide Arthritis kann

jetzt bei einer immer größeren Zahl von

Erkrankten zum Stillstand gebracht

werden, Hepatitis C ist heilbar geworden,

viele Patienten mit Alzheimer bleiben

länger selbständig und die Chance, einen

Herzinfarkt zu überleben, ist deutlich

gewachsen. Voraussetzung dafür ist aller-

dings, dass die Patienten mit diesen neuen

Arzneimitteln auch behandelt werden

können. Das aber ist in Deutschland nicht

gegeben, weil Ärzte immer weniger Spiel-

raum dabei haben, ihre Patienten wirklich

auf der Höhe des medizinischen Fort-

schritts zu versorgen. Und das ist die

schlechte Nachricht: In keiner Industrie-

nation werden so wenig innovative Medi-

kamente in der Therapie eingesetzt wie in

Deutschland. Der Markt-

anteil von Präparaten mit

Wirkstoffen, die in den

letzten fünf Jahren eine

Zulassung erhalten haben,

beträgt hierzulande gerade

einmal 7,5 Prozent, in Ländern wie

Spanien hingegen fast ein Viertel. Es

wären hierzulande noch viel weniger,

wenn nicht wenigstens die privaten Kran-

kenversicherer ihren Mitgliedern den

Zugang zu innovativen Arzneimitteln

offen hielten.

Zu befürchten ist, dass sich an dieser

Unterversorgung mit Medikamenten, die

übrigens nicht nur die innovativen Präpa-

rate betrifft, nichts ändern wird. Die

Ausgaben für Arzneimittel sind gestiegen,

keine Frage. Aber ihr Anteil an den für

Krankenkassen anfallenden Kosten liegt

gerade einmal bei 16 Prozent. Außerdem

kommt niemand um die ehrliche

Erkenntnis herum, dass Ausgabensteige-

rungen schon wegen der demografischen

Entwicklung unvermeidbar sind. Es ist

alles andere als innovativ, bei der Gesun-

dung unseres Gesundheitswesens

ausschließlich auf „Kostendeckelung“ zu

setzen. Ohne eine wettbewerbliche

Ausrichtung des Systems auf ganzer Linie

sind weder die Kosten noch die Versor-

gungsmängel in den Griff zu bekommen.

Eine solche Reform freilich fordert inno-

vatives Denken, und das zunächst einmal

von der Politik.

Innovative Therapien

Verband  de r  p r i va ten
Krankenve rs i che rung  e .V.


